
Hip- Hop in Karlsruhe

Dürfen Musiker kurze Tonteile aus fremden Liedern übernehmen, ohne um Erlaubnis zu 
 fragen? Darüber streiten die Elektropopgruppe Kraftwerk und der Frankfurter Musikprodu-
zent Moses Pelham seit Jahren durch alle Instanzen. Seinen vorläufigen Höhepunkt fand die 
Auseinandersetzung Ende Mai, als das BVerfG eine Lanze nicht nur für die Kunstfreiheit, 
sondern für die gesamte Hip- Hop- Szene brach und das so genannte Sampling in gewissen 
Grenzen erlaubte. Ob und wie das Urteil die Musikszene verändern wird, wollte die NJW von 
dem Kölner Urheber- und Medienrechtsanwalt Sebastian Möllmann wissen. Er ist nicht nur 
als Anwalt vom Fach, sondern auch als Mitglied der Hip- Hop- Band „DCS – Die Coolen Säue“.

NJW: Herr Kollege Möllmann, hat das BVerfG den 
Hip-Hopgerettet?

Möllmann:Ichdenkenicht,dassHip-Hopgerettetwer
denmusste.DieHip-Hop-Kultur,warundistausmeiner
Sicht auch ohne das kulturspezifische „Placet“ des
BVerfG zum Sampling überaus lebendig. Der recht
lichen Unsicherheit im Bereich der sample basierten 
RapmusikwurdedurchFortentwicklungvonKomposi
tions-undProduktionsprozessenkreativbegegnet:Auf
kommerzielleRelevanzausgelegteVeröffentlichungen
kamenentwederohneSamplesausodereswurdeent
sprechendes Sampleclearing betrieben. Demgegenüber 
liefendieavantgardistischeren,wenigeraufReichweite
angelegtenVeröffentlichungenechterSamplekünstler
unter dem Radar der Sample Rechteinhaber. Im Übrigen 
wirktsichdieEntscheidungdesBVerfGnichtnurauf
denHip-Hop-Bereichaus.DieEntwicklungvonRap-
musikistsehrdynamischunddasGenreweltweiteines
derkommerziellerfolgreichstenüberhaupt.Eshatda
herPopmusikimGanzen,insbesondereimHinblickauf
diedigitalenProduktionsweisenunddasRhythmus-
undKlangverständnismaßgeblichgeprägt.Mittlerweile
wirdauchinanderenGenresgesamplet.

NJW: Welche Rolle spielt denn das Sampeln beim  
Hip-Hop?

Möllmann:TraditionellspieltdasSamplingeinewich
tigeRolleimRap,esisteineausdieserMusikrichtung
herausentstandeneMusikkompositionstechnikeigener
Art:dasSuchenundFindenverborgenermusikalischer
Schätze,auch„Digging“genannt,das Isolieren,Zer
schneidenundNeuzusammensetzenoftmalsobskurer
Klang-Sequenzen aus vorbestehenden Aufnahmen.
DieseTechnikistimÜbrigengenre-undsogarkunstfor
munabhängig. Bestehende Kunst hat immer schon
neuesSchaffeninspiriertundsomitüberhaupterster
möglicht.DiesistauchderGedankevon§ 24IUrhG,
dereinezustimmungsfreieBenutzungvorbestehender
WerkeundLeistungengestattet,wennsichdasneuge
schaffeneWerkmitdemBestehendenauseinander
setzt,LetzteresalsonuralsAnregungfürdaseigene
WerkschaffendientundimErgebnisinderIndividualität
desneuenWerkesgewissermaßen„verblasst“.

NJW:WeshalbhatdasBVerfGdieKunstfreiheitindem
FallhöhereingeschätztalsdieEigentumsrechtevon
Kraftwerk?

Möllmann:DasBVerfGhatnureinengeringfügigenEin
griff in das Tonträgerherstellerrecht von Kraftwerk
gesehen.DurchdieÜbernahmederstreitgegenständ-
lichen,etwazweisekündigenRhythmussequenzinden
Titel „Nurmir“ bestand nach der Entscheidung des
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BVerfGkeineGefahrvonAbsatzrückgängenfürden
Kraftwerk-Song„MetallaufMetall“,alsokeinewirt
schaftlicheKonkurrenzderverwendetenAufnahmemit
derneugeschaffenen.LautdenEntscheidungsgründen
hat das BVerfG dabei den künstlerischen und zeitlichen 
AbstandzurursprünglichenAufnahme,dieSignifikanz
derentlehntenSequenzfürdieneueAufnahme,die
wirtschaftlicheBedeutungdesSchadensfürdenRecht
einhaber derverwendetenAufnahme sowie dessen
Bekanntheiteinbezogen.Essiehtindergemäß§ 24I
UrhGgesetzlichvorgesehenenMöglichkeitderzustim
mungs- undvergütungsfreienBenutzung einervor-
bestehendenAufnahme nicht ohneWeiteres einen
erheblichenwirtschaftlichenNachteildesTonträger
herstellers.NachAnsichtdesBVerfGseiderSchutz
kleiner Teile durch ein Leistungsschutzrecht, das die 
NutzungdeskulturellenBestandeserschwerenoder
unmöglichmachenkönnte,„vonVerfassungswegen
nichtgeboten“.

NJW:HabenSiemiteinemsoeindeutigenRichter
spruchproKunstfreiheitgerechnet?

Möllmann:Dashabe ichtatsächlichnicht.Nocham
AbendvorderUrteilsverkündunghabeichüberdenFall
nachgedachtundwarmirrechtsicher,dassdasBVerfG
derArgumentationdesBGHfolgenwird.Andererseits
gabesdurchdieetwasprovokantgestellteFragedes
VerfassungsrichtersAndreasPaulus im Rahmender
mündlichenVerhandlungEndedesvergangenenJahres,
ob die Forderungvon Lizenzgebühren für Sampling
nicht„dieBeatlesdes21. JahrhundertsimKeimersti
cken“würde,durchausgewisseAnzeichen,dassdas
BVerfGhierwillenswar,einekonkrete,kulturspezifi
scheBewertungdesSamplingvorzunehmenunddabei
diegrundsätzlichenVeränderungen inderHerange
hensweiseanzeitgemäßeMusikproduktionzuberück
sichtigen.

NJW: Dürfen Hip-Hopper nun künftig unbegrenzt
KompositionenderKonkurrenzbeliebigoftundlang
samplen?

Möllmann:Nein,daswerdensienichtdürfen,genauso
wenigwieanderePopmusikproduzenten.Auchzukünf
tigwirdwegendessogenannten„starrenMelodien
schutzes“in§ 24IIUrhGdiezustimmungsfreieÜber
nahmevonurheberrechtlichgeschütztenMelodien,die
für sich betrachtet die urheberrechtliche Schöpfungs
höheüberschrittenhaben,nichtmöglichsein.Allenfalls
kleinere Klangfetzen, die als solche keinen Urheber
schutzalsMusikwerkimSinnevon§ 2INr. 2UrhG,
sondern alleine leistungsschutzrechtlichen Schutz ge
nießen,könnenimEinzelfallgegebenenfallsfreiver
wendetwerden.Wobeihiernochzuklärenseinwird,
was„klein“tatsächlichbedeutet.Eswirdzukünftigwohl
zuEinzelfallentscheidungenkommen.

NJW:WielassensichAuseinandersetzungenwiedie
zwischenKraftwerkundPelhamvermeiden?

Möllmann:DasBVerfGhateinenHinweisgegeben,wie
dieverschiedenenInteressenlagenübereingebracht
werdenkönnten,indemesdemGesetzgebervorschlug,
dasRechtauffreieBenutzungeinerbestehendenAuf
nahme im Wege des Sampling mit einer nachlaufenden 
PflichtzurZahlungeinerangemessenenVergütungzu
koppeln,dieandenkommerziellenErfolgeinesneuen
Werksanknüpft.HiermitwürdeinderTatgewährleistet,
dassimMomentdeskreativenKompositions-undPro
duktionsprozessesselbstdieVerwendungeineskleine
ren Samples nicht an rechtlichen Vorfragen oder einem 
meistaufwändigenSampleclearingscheitert,gleichzei
tigaberbeieinemrelevantenwirtschaftlichenErfolgder
neugeschaffenenAufnahmedieSamplerechteinhaber
nicht leer ausgingen.

NJW:NunmusssichderBGHnocheinmalmitdemFall
beschäftigen.WagenSieeinePrognose?

Möllmann: Das BVerfG hat dem BGH aufgegeben zu 
prüfen,inwieweitdurchdievorrangigeEU-Urheber-
rechtsrichtlinieausdemJahr2002nochSpielraumfür
dieAnwendungdesdeutschenRechtsbleibt.Eskann
alsogutsein,dassderBGHdieSachezunächsteinmal
demEuGHvorlegenwird.EineweitergehendeProg
nosewageichderzeitnicht.

NJW:HabendieCoolenSäueimmererstbeidenjewei
ligen Künstlern nachgefragt, ob sie einzelne Samples 
undBeatsverwendendürfen?

Möllmann:BeirelevantenÜbernahmenschon,imÜbrigen
habenwir–apriori–schondamalsdieaktuellenErkennt
nissedesBVerfGzugrundegelegt,seiesausvorauseilen
demGehorsamoderaberinweiserVoraussicht. •

Interview: Monika Spiekermann

Sebastian Möllmann gründete Anfang der 90er in Köln 
mit Freunden die Hip-Hop-Gruppe „Die Coolen Säue“ 
(später nur noch „DCS“), die bis heute sechs Alben 
veröffentlichte.NebenseinerMusikkarrierestudierte
MöllmannRechtswissenschafteninBonnundKöln.
NachdemReferendariat inKölnunddemZweiten
StaatsexamenwurdeeralsRechtsanwaltzugelassen.
ErwarzunächstzweiJahreinderKanzleiSWSScheuer
mannWesterhoffStrittmattertätig.Nacheinerfünf-
jährigenTätigkeitalsRechtsanwaltundPersonalleiter
Legal&BusinessAffairsbeiderBrainpoolTVGmbH
kehrteer2013zuSWSzurück.Dortberäterinsbeson
dereProduzenten,MusikerundTonträgerunternehmen
imUrheberundMedienrecht.
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